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Factsheet  

 
Ladeinfrastruktur Stockwerkeigentum 

 
 

Für die Stockwerkeigentümer: 

• Im Stockwerkeigentum sind Parkplätze, anders als abgeschlossene Garagenboxen, 
meist nicht zu Sonderrecht ausgeschieden. Sie brauchen für den Einbau einer Ladeinf-
rastruktur daher das Einverständnis der Eigentümerversammlung. 

• Die Erschliessung von Garagenplätzen mit Strom dürfte angesichts der wachsenden 
Bedeutung der Elektromobilität als «nützliche Massnahme» zu sehen sein. Demzufol-
ge benötigen Sie einen Mehrheitsentscheid der Eigentümer, die zu gleich auch die 
Mehrheit des Wertes der Sache auf sich vereinen (Wertquote). Sie stützen sich dabei 
auf den Bundesgerichtsentscheid 5C. 110/2001. 

• Auch eine bauliche Änderung, die nur im Interesse eines einzelnen Stockwerkeigentü-
mers ist, kann «nützlich» in dem Sinne sein und bedarf daher zum Beschluss nur einer 
Mehrheit der Eigentümer, die zugleich auch die Mehrheit des Wertes der Sache auf 
sich vereinen. 

• Falls Sie als Einzelner den Einbau einer Ladeinfrastruktur planen, werden Sie den 
Mehrheitsentscheid wohl nur durch die Übernahme der Erschliessungskosten errei-
chen. Dies ist auch im Gesetz so vorgesehen (Art. 712h Abs. 3 ZGB). 

• Falls zu einem späteren Zeitpunkt weitere Stockwerkeigentümer Ladeinfrastrukturen 
einbauen möchten, ist es nur fair, wenn diese sich an den von Ihnen übernommenen 
Initialkosten beteiligen. Eine entsprechende Regelung empfiehlt sich bei der Erstel-
lung der ersten Ladeinfrastruktur. 

• Erfordert die Erschliessung von zu Sonderrecht ausgeschiedene Garagen bauliche 
Massnahmen an gemeinschaftlichen Bauteilen, müssen die übrigen Stockwerkeigen-
tümer eine notwendige Durchleitung von Leitungen gegen Entschädigung dulden (Art. 
691 ZGB). 

• Es ist dienlich, der Eigentümerversammlung ein technisches Dossier der Ladeinfra-
struktur vorzulegen. Weisen Sie dabei die Kapazität (in kW) der Ladeinfrastruktur aus. 
Fordern Sie die nötigen Unterlagen beim Lieferanten oder Installateur (Jost Wohlen 
AG) an. 

• Bereiten Sie für die Eigentümerversammlung einen Antrag mit Begründung und den zu 
treffenden Abmachungen und Regelungen vor. 

• Stellen Sie sicher, dass beim allfälligen Verkauf der Wohnung oder Liegenschaft die 
vereinbarten Regelungen an den neuen Eigentümer übergehen. 

• Fragen Sie Ihren Elektroautohändler oder Installateur (Jost Wohlen AG) nach einem 
«Home Check». Dabei wird die für Ihr Fahrzeug beste Ladelösung ermittelt. 

• Es empfiehlt sich, die Möglichkeit und Notwendigkeit des Lastmanagements durch 
Installateur (Jost Wohlen AG) abklären zu lassen. 
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